
'" 

ERWIN LANC 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

11-"1..24 (Jet nciln~lcn zu den Stenor.raph'ischcll Protokollen 

des Nationalrates XV. GcsctzgcbllllgsPCri~ 

Zahl,: 59 060/109-11/13/82 

Betr. : . . Schriftliche narlarnent8rische Anfrarre 
der Abr:reordneten STEINBPUER'unrl Genas"': 
sen hetreff..::md die Bewillivung von 
Waffenexporten (Nr. 1938/Jj 

493~ lAß 

1982 -08- 0 4 
zu 453<1IJ 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

.; 

Zu der von den Abgeordneten STEINBAUER und Genossen am 
8.6.1982 an mich eerichteten schriftlichen Anfrar:-e Nr . 

. 1938/J-NR/1982 , betreffend "die Bev.,;illigung von \'laffen­
exporten" beehre ich mich mitzuteilen: 

In der Einleitung der AnfrRge der 'Abgeordneten Dr. STEIN­
BAUER und Genossen wird ausgeführt, daß "von mancher Seitel! 
eine Änderune: des Vlaffenexportp:eset3es ver18np-t 'wird, wo­

bei unter andp.rem eine Henschenr8chtsklausel im Gesetzes"': 

text verankert werden soll. 

E,s darf dRZU festgestellt werdEm , daß der Nationalrat eine 
solche Gesetzesnovelle 3m 1.' Juli. 1982 mit den Stimmen von 
SPÖ uno, ÖVP beschlossen hat und daß der Bundesrat in seiner 
Sitzung vom 6. Juli 1982 einstimmig beschlossen hat, geiZen 
diesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, sodaß die Novelle zum Waffengesetz im Bund8s­
gesetzblRtt Nr. 358 am 19. Juli 1982 bereits kundr:emacht 
werd8n konnte und mit 1. Jänner 1983 in Kraft treten wird. 

Zu Frap.:e 1: 

Zu Frat:.e 2: 

Zu Frage 3: 

Zu Frage 4: 

1978: 166 
1979: 183 
1980: 213 

1981: 210 
1982: 101 

An fu1tr~gen WLlrden bescheidmäßig ab~elehnt: 
1981: 1 
1982: 3 

Ja. 

An Anträgen WLlrd"en aus diesem Grunde be:",.cheid­
mäßig abgelehnt: 

1981: 1 1982: 2 

1937/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Zu Frage 5: 

Zu Frage 6: 

Zu Frage 7: 

Zu Frage 8: 

Mir ist kein Fall einer solchen Zurückziehung 
bekannt. 
Dies ist damit zu erklären, daß sich die Firmen 
in der Regel schon vor Einbringung ihrer Anträge 
-nach den Aussichten, eine Exportbevlilligunp: zu 
erhalten, bei den beteiligten Ressorts erkundigen 
und im Falle eine~ negativen Auskunft die An­
träge gar nicht einbringen. Im übrigen wird die . ... .' . 
ZurUckziehung von Anträgen nicht begründet, so­
daß die Motive hiefür nicht ersichtlich ~ind .• 

Das Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und Durch­
fuhr von Kriegsmnterial 1977 sah vor seiner No­
vellierung eine Ermessensübung bei Entscheidungen 
gegenständ+icher'Art nicht vor. 
Bei der Entscheidung über Bewilligun~santrä~e 
wurde bisher unter Rena~er Beachtung der ein­
schlägigen gesetzlichen Vor~chriften und der 
hiezu vorhandenen J.1aterialien vorgegangen. Dies 
wird se1bstverständlich auch fluf Grund der f!e­
änderten' Rechtslage der Fall sein. 

Das Bundesministerium für Inneres hat sich schon 
bisher bei" .der Vollziehung des Bundesgesetzes 
tiber die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegs-

• 
material bemüht, Fragen der l\1enschenrechte im 
Rahmen der· gegebenen r.1öglichkeiten neben anderen 
vom Gesetz vorgeschriebenen Gesichtspunkten zu 
berücksichtigen. 
Inwieweit die nunmehr vom Nationalrat unter 
anderem durch Aufnahme einer speziellen Menschen­
rechtsklausel in den Gesetzestext geänderte 
Rechtslage - die allerdings noch nicht in Kraft 
getreten ist - eine Änderung. der Praxis bewirken 
_wird, kann noch nicht exakt beantwortet ~erden. 
Eine Vorhersage über die künftige Praxis läßt 
sich nämlich nicht ohne genaue Kenntnis der Um­
stände des jeweiligen Einzelfalles (konkrete 
Situation im Empfängerland, Art und Menge des 
Kriegsmaterials, Empfänger des Materials etc.) 
beantworten. 

In keinem F'all. 

2 Aurrllst 198? • f~ V\o .--
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